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Anlage: Synopse Hauptsatzung 
 

Alt Neu 

§ 6 Anregungen und Beschwerden  
 

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in 
Angelegenheiten der Stadt an den Rat zu wenden.  
 

(2) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden ist 
der Haupt- und Finanzausschuss zuständig.  
 

(3) Die Antragstellerin/der Antragsteller ist von dem Sitzungs-
termin des Haupt- und Finanzausschusses und ggf. von 
den weiteren Terminen in Kenntnis zu setzen. Außerdem ist 
sie/er über die Stellungnahme zu ihrem/seinem Antrag von 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister schriftlich zu unter-
richten. 
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zu unterrichten. 

 

§ 7a Personalangelegenheiten  
 

(1) Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetz-
te/r der Bediensteten. Sie/Er trifft die dienst- und arbeits-
rechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich und nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist.  
 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss trifft im Einvernehmen mit 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister für Bedienstete in 
Führungsfunktionen Entscheidungen in folgenden Angele-
genheiten:  
 

[…] 
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Alt Neu 

§ 11 Art und Wahl der Ausschüsse  
 

[…] 
 

(9) Fällt eine Angelegenheit in die Zuständigkeit mehrerer Aus-
schüsse, so ist ein federführender Ausschuss zu bestim-
men, der erst nach Abschluss der Beratungen in den mitbe-
teiligten Ausschüssen beschließen kann. Bei Zuständig-
keitsstreitigkeiten und sonstigen Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen Ausschüssen entscheidet der Haupt- und Fi-
nanzausschuss, sofern dieser Beteiligter ist, der Rat. Ent-
sprechend seiner gesetzlichen Funktion hat ausschließlich 
der Haupt- und Finanzausschuss das Recht, die Angele-
genheiten verschiedener Ausschüsse aufeinander abzu-
stimmen.  
 

§ 11 Art und Wahl der Ausschüsse  
 

[…] 
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